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Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

@ 79 Gem0, @@ 2 und 3 GemHVO

Haushaltssatzung der Stadt Weingarten für  das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von €; 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 12.12.2022

die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

5 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 74.607.245

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 75.435.719

1.3 Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von -828.474

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 2.393.441

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 73.000

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 2.320.441

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von 1.491.967

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 73.419.324

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 72.504.562

2.3 Zahlungsmittelüberschuss / - bedarf des Ergebnishaushaltas (Saldo 914.762

aus 2.1 und 2.2) von

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus |nvestitionstätlgkait von 9.146.300

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 22.226.646

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / ——bedarf aus 43.080.346

lnvestitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / —bedarf (Saldo aus 42.165.584

2.3 und 2.6) von

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 2.815.400

29  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit von 931.200

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / —bedarf aus 1.884.200

Finanzierungstätigkait (Saldo aus 2.8 und 2.9) von

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands. Saldo 40.281.384

des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von



5 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen

und Investitionsförderungsmaßnahmen

(Kreditermächtigung) wird festgesetzt aurc 2.815.400  EUR

5 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen

von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für

lnvestitionen und investitionsförderungsmaßnahmen belasten

(Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 8.063.000  EUR

5 4 Kassankredite

Der Höchstbetrag der_l<assenl<redite wird festgesetzt auf 15.000.000  EUR

5 5 Hebesätze (Steuersätze) f ü r  Grund— und  Gewerbesteuer

Die Hebesätze (Steuersätze) werden wie folgt festgesetzt:

1. für die Grundsteuer

a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 500 v. H.

b. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 500 v. H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 390 v. H.

der Steuermessbeträge.

5 6 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2023  in Kraft.

Weingarten, 12. Dezember 2022

Clemens Moll

Oberbürgermeister



Budget ierungskonzept,  Haushaltsvermerke

1. Gesetzliche Grundlage und grundsätzliche Bestimmungen

Ein Budget ist ein festgelegter Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit für eine bestimmte Periode

(z.B. Haushaltsjahr) die ihr zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel zur Erbringung der geforderten

Leistungen bzw. zur Erreichung der vereinbarten Ziele vorgibt. Ein Budget hat für die Organisationseinheit

bzw. ihren Leiter verbindlichen Charakter. Wie genau und für was die Mittel verwendet werden, liegtjedoch

in der Verantwortung der Organisationseinheit.

Budgetierung ist ein Prozess der Budgetaufstellung.

Grundlagen für die Budgetierungsregelungen bilden die 9 4 (Teilhaushalte, Budgets), % 18 (Grundsatz der

Gesamtdeckung), @ 19 (Zweckbindung). % 20 (Deckungsfähigkeit) und 9 21 (Übertragbarkeit) der

Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

2. Budgetdimensionen

Nach % 4 Absatz 2 GemHVO ist geregelt, dass ein Teilhaushalt mindestens ein Budget bildet. Der Haushalt

der Stadt Weingarten ist in drei Teilhaushalten nach den Produktbereichen gegliedert. Dies hat _z_y_v__e_i

Budgetierungsdimensionen zur Folge. in der ersten Dimension werden im Haushaltsplan die

Produktbereiche/Produktgruppen/Produkte budgetiert und dargestellt. Da es für einen Teilhaushalt und oft

auch für die gleiche Produktgruppe mehrere Verantwortliche gibt, die jeweils über eigene

Zuständigkeitsbereiche verfügen, werden mehrere organisationbezogene Budgets in der Regel über die

Kostenstellen (Kostenstelle 3 Budget) gebildet. Diese Kostenstellenbudgets stellen die zweite interne

Budgetierungsdimension dar.

Die Kostenstellen stellen grundsätzlich die Planungsebene dar. Mithilfe der Verknüpfungen zwischen

Kostenstellen und Produktgruppen/Produkten wird eine indirekte Planung auf Produktgruppen/Produkte

erreicht, welche im Haushaltsplan abgebildet werden.

Für jede Produktgruppe wurde mindestens eine Kostenstelle gebildet. Wurde für eine Produktgruppe mehr

als eine Kostenstelle gebildet, wurde entweder Wert auf die tiefergehenden informationen gelegt oder die

Produktgruppe wird von mehreren Verantwortlichen bewirtschaftet (in diesem Fall dienen die Kostenstellen

der Abgrenzung der Zuständigkeitsbereiche). im Haushalt werden die Verantwortlichen bei den

Produktgruppen bzw. den darunter zugeordneten Kostenstellen angegeben.

Die Leistungsziele der Produktgruppen/Produkte sind von den Budgetverantwortlichen zu verfolgen. Die

Budgetvorgabe soll immer mit Zielvorgabe verknüpft werden.



3. Budgetierungs— und Budgetarten

Es wird zwischen Budgets des Ergebnishaushalts (Aufwandsbudgets) und Budgets des Finanzhaushalts

(Investitionsbudgets) unterschieden. Beide Budgetarten werden getrennt voneinander geplant,.

bewirtschaftet und abgerechnet.

Aufwandsbudget

Im Aufwandsbudget werden Aufwendungen periodengerecht abgegrenzt budgetiert.

Investitionsbudget

Im lnvestitionsbudget werden investive Einzahlungen und Auszahlungen budgetiert. Pro

Investitionsvorhaben wird eine Investitionsnummer vergeben, welche das investitionsbudget darstellt.

4. Interne Budgetstruktur

Die Kostenstellenbudgets, die im Zuständigkeitsbereich einer Abteilung liegen, werden zur

Abteilungsbudgetebene zusammengefasst.

Der Kostenstellenverantwortlicher/die Kostenstellenverantwortliche ist für die Einhaltung des jeweiligen

Kostenstellenbudgets zuständig.

Die Budgetverantwortung umfasst neben der Verantwortung für die Einhaltung des Budgetansatzes auch

die Verantwortung für die Erfüllung der mit dem Budget verknüpften Leistungsziele.

Oberhalb der Kostenstellenbudgets ist eine Inanspruchnahme der übergeordneten Budgetebene nur bei

Zustimmung der Kämmerei zulässig. Legt der Budgetverantwortiiche einen gesicherten Deckungsvorschlag

vor, soll die Zustimmung erteilt werden.

5. Deckungsfähigkeit

Für Budgets gelten die Regeln der GemHVO. Innerhalb eines Budgets gilt der Grundsatz der gegenseitigen

Deckungsfähigkeit. Die Abweichungen davon werden durch Haushaltsverrnerk festgelegt.

Bei der Anwendung von Deckungsregein ist durch den Budgetverantwortiichen stets der

Gesamtbudoetabschluss entsprechend der Vorgabe zu sichern.



Ausnahmen (Haushaltsvermerka)

> Die Stadtkämmerei ist ermächtigt, im Haushaltsvollzug erforderliche Korrekturen (insbesondere zur

Sicherstellung einer geordneten Haushaltswirtschaft und infolge von Änderungen von

Anordnungsbefugnissen) zu den ausgewiesenen Deckungsbeziehungen vorzunehmen, worüber im

Rahmen des Jahresabschlusses dem Gemeinderat zu berichten ist.

> Die Stadtkämmerei ist ermächtigt, im Rahmen des Jahresabschlusses bei den Deckungsbeziehungen

Ausnahmen und Einschränkungen vorzunehmen, wenn dies zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes

oder zur Sicherstellung der Finanzierung von Auszahlungen im Folgejahr erforderlich ist.

> Giobaler Minderaufwendungen gemäß ?; 24 Gemi-lVO werden auf dem Sachkonto 4499000 und

Kostenstelle 612000 veranschlagt. Das Sachkonto wird nicht ins Budget der Kostenstelle 612000

aufgenommen. Die Sicherstellung und die Festlegung der Bereiche, bei denen die

Minderaufwendungen erzielt werden, obliegt der Kämmerei im Rahmen der Haushaltsplanung und —

durchführung.

> Querschnittbudgets

Folgende Konten bzw. Kontengruppen sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb einer

Budgeteinheit genereli ausgenommen:

. Die Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 40 und 41) werden

zentral veranschlagt und bewirtschaftet. Über alle Sachkonten der Kontengruppen 40 und 41

wird ein Querschnittbudget "Personalaufwand" gebildet. Das Querschnittbudget ist gegenseitig

deckungsfähig.

. Die Unterkonten (3811* und 481 1*) für die Erträge und Aufwendungen für interne

Leistungsbeziehungen bilden Über die Teilhaushalte hinweg jeweils eigenständige Querbudgets

mit gegenseitiger und unechter Deckungsfähigkeit. Diese Erträge und Aufwendungen sind nicht

in den anderen Budgets enthalten. Dies gilt auch für unterjährig hinzukommende oder

ergänzende Leistungsbeziehungen und Leistungsverrechnungen, da die innere

Leistungsverrechnung sukzessive weiter aufgebaut wird.

° Aktivierte Eigenleistungen (Konten 3711*)f0hren zu einer Ergebnisverbesserung in der jeweils

leistenden Kostenstelle. Diese Verbesserung istjedoch zahlungsunwirksam (kassenunwirksam)

und ermächtigt somit auch zu keinem zahlungswirksamen Mehraufwand. In der Bilanz werden

sie mit den Projektkosten abschreibungswirksam bilanziert.

» Die planmäßigen Abschreibungen (Konten 47*) werden Über die Teilhaushalte hinweg als

gegenseitig deckungsfähig erklärt. Evtl. Überschreitungen der Gesamtsumme gelten mit



> Sonderbudgets

Beschluss zum Jahressabschluss als genehmigt.

(1) Bei den Kostenstellen

(2)

211010
211020
211030
211040
212010

Schule am Martinsberg
Talschule
Realschule
Gymnasium
Schussentalschule

sind die Sachl<onten

4221001
4222001
4231001
4271001
4274000
4275000
4429001

4431001
4441001
4482001

Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schuletat),
Erwerb von GWG (Schuletat),
Mieten, Pachten (Schuletat),
Besondere schulische Aufwendungen,
Lehr und Unterrichtsmittel,
Lernmittel,
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten,
(Schuletat)
Geschäftsaufwendungen (Schuletat),
Steuern, Versicherungen, Sonderausgaben (Schuletat)
Säumniszuschläge (Schuletat).

je Kostenstelle zum „Unterbudget" (Budget der Schulleiter) zusammengefügt.

(z. B. KST 211010 Schule am Martinsberg —»> zwei Budgets: 1. Budget (Budget der Schulleiter)

umfasst die oben genannten Konten, 2. Budget (Budget der Fachabteilung bei der Stadt) umfasst

die restlichen Konten bei gleicher KST.)

Die Kostenstellen

211011
211021
211031
211041
212011
424111
424113
424121
424131
424141
424151
424161
424163
424171

Gebäude Schule am Martinsberg, Malerstraße 7-18
Gebäude Talschule
Gebäude Realschule
Gebäude Gymnasium
Gebäude Schussentalschule
Gebäude Turnhalle Schule am Martinsberg (Oberstadt), Malerstr.18 + 7/2
Gebäude alte Turnhalle Schule am Martinsberg (0berstadt) Malerstraße 7/2
Gebäude Turnhalle Schule am Martinsberg (Standort Promenade), Promenade 8
Gebäude Lindenhofstadion
Gebäude Talschulsporthalle (Gebäude F, Abt—Hyller—Straße 38/5), BgA
Gebäude Talschulsporthalle (Gebäude B, Jakob—Reinerötraße 30)
Gebäude Großsporthalle Schulzentrum, Brechenmacherstraße 15, BgA
Gebäude Schulzentrum Hallenteil 4, Brechenmacherstraße 15
Gebäude Argonnen-5porthalle, Josef-Eggler-Straße 11

sind jeweils in zwei Budgets aufgeteilt:



(3)

(4)

(5)

Erstes Budget (Sachgebiet Technisches Gebäudemanagement) umfasst Unterhaltung der

Grundstücke und baulichen Anlagen.

Zweites Budget (Abteilung Bildung, Sport und Vereine) umfasst die restlichen Sachkonten. Die

Budgets sind jeweils zu Budgetebene Bewirtschaftung Gebäude und Sportanlagen Abteilung 2.2

und Budgetebene Unterhaltung Schulgebäude Abteilung 43 zusammengefasst. Die

Mittelprüfung findet auf Budgetebene statt.

Sachkonto 4315000  Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und

Sondervermögen bei der KST 571000  Wirtschaftsförderung bildet ein separates Budget.

Die Gebäude-Kostenstellen der Abteilung Gebäudemanagement sind in zwei Budgets aufgeteilt.

Erstes Budget (Sachgebiet Technisches Gebäudemanagement) umfasst Unterhaltung der

Grundstücke und baulichen Anlagen

Zweites Budget (Sachgebiet Kaufmännisches Gebäudemanagement) umfasst die restlichen

Sachkonten. Die Mittelprüfung findet auf Budgetebene statt.

Die Kostenstellen:

424101  Anlage Außensportanlagen Schulzentrum

424114  Anlage Außensportanlagen Schule am Martinsberg (Standort Oberstadt)

424123  Anlage Außensportanlagen Promenade

424132  Anlage Außensportanlagen Lindenhofstadion

424152  Anlage Außensportanlagen Talschule

424173  Anlage Argonnensportplatz

sind jeweils in zwei Budgets aufgeteilt:

Erstes Budget „Unterhaltung” (Abteilung 4.2  Tiefbau und Grünflächen) umfasst Unterhaltung der

Grundstücke und baulichen Anlagen.

Zweites Budget „Bewirtschaftung“ (Abteilung 2.2 Bildung, Sport und Vereine) umfasst die

restlichen Sachkonten.

Die Einzelbudgets für die Unterhaltung sind zur Budgetebene Unterhaltung Außensportanlagen

zusammengefasst und innerhalb dieser Budgetebene gegenseitig deckungsfähig. Die

Bewirtschaftung dieser Budgetebene obliegt der Abteilung 4.2  Tiefbau und Grünflächen.

Die Einzelbudgets für die Bewirtschaftung gehören zu der Budgetebene Bewirtschaftung

Gebäude und Sportanlagen der Abteilung 22 Bildung, Sport und Vereine (siehe Punkt 2).



Im Rahmen der Haushaltsplanberatung wurden für den Haushaltsplan 2023 folgende Sperrvermerke beschlossen:   

Die Mittel in Höhe von 40.000 Euro für die Sanierung der Mauer am Schlösslegarten, Kostenstelle 252021, Kostenträger  
25200000, Sachkonto 4211000 werden gesperrt und stehen den folgenden Kostenstellen zur Verfügung:   
Kostenstelle 551020 Kinderspielplätze   
Kostenstelle 551030 Sonstige Grünanlagen   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7. Sperrvermerk gemäß § 17 Nr. 15 GemHVO  

 
Im Rahmen der Haushaltsplanberatung wurde für den Haushaltsplan 2023 folgender   
Sperrvermerk beschlossen:   

 
Die Mittel in Höhe von 40.000 Euro für die Sanierung der Mauer am Schlösslegarten,   
Kostenstelle 252021, Kostenträger 25200000, Sachkonto 4211000 werden gesperrt und   
stehen den folgenden Kostenstellen zur Verfügung:   
Kostenstelle 551020 Kinderspielplätze   
Kostenstelle 551030 Sonstige Grünanlagen  

 

> Unechte Deckungsfähigkeit. Zweckbindung gemäß 5 19 GemHVO

- Mehrerträge bei der Bewirtschaftung von Stiftungen können zur Deckung von

Mehraufwendungen in diesem Bereich verwendet werden.

0 Die Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen, Beiträgen und Sonderposten (Konten 316*

und 357*) sind über alle Teilhaushalte hinweg mit den Aufwendungen aus planmäßigen

Abschreibungen unecht deckungsfähig.

- Über- und außerplanmäßige Mehrerträge aus Spenden und Sponsoring erhöhen zweckgebunden

das Volumen derjenigen Budgeteinheiten, weiche der Erfüllung des Spendenzwecks dienen.

- Über- und außerplanmäßige Mehrerträge aus der Gewerbesteuer ermächtigen zu

Mehraufwandungen bei der Gewerbesteuerumlage.

> Echte Deckungsfähigkeit gemäß 5 20 GemHVO

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Auszahlungen des Budgets

nach 5 3 Nummern 24 bis 29 im Finanzhaushait verwendet werden.

Hinweis: im Finanzsystem (lnfoma) muss dennoch ein über- oder außerplanmäßiger Aufwand /

Auszahlung gebucht werden und hierfür ist das bisherige Genehmigungsverfahren über die

Stadtkämmerei erforderlich. Erst danach stehen die Mehrerträge zur Bewirtschaftung zur Verfügung.

6. Übertragbarkeit gemäß 5 21 Abs. 2 GemHVO

Die Stadtkärnrnerei ist ermächtigt, im Rahmen des Jahresabschlusses, Aufwendungen und die

entsprechenden Auszahlungen im Finanzhaushalt, gemäß % 21 Abs. 2 und 3 GemHVO zu übertragen,

wenn dies zur Sicherstellung der Finanzierung im Folgejahr erforderlich ist.
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stadt  weingarten _

Stadt  Weingarten

Gesamtergebnishaushalt  einschließlich  Finanzplanung

nachrichtlich: „
Behandlung  von  Uherschüssen  und  Fehlbeträgen:

25 Abdeckung  von  Fehlbeträgen  aus  Vorjahren 0,00

26 Zuführung  zur  Rücklage  aus  Überschüssen  des  ordentlichen 0,00
Ergebnisses

27 Minderung  des  Basiskapitals  nach  Artikel  13 Abs.  6 des  Gesetzes 0,00
zur  Reform  des  Gemeindehaushaltsrechts

28 Entnahme  aus  der  Rücklage  aus  Überschüssen  des  ordentlichen 0,00
Ergebnisses

29 Verwendung des Überschusses  des Sonderergebnisses zum Ausgleich 0,00
des  ordentlichen  Ergebnisses

30 Zuführung  zur  Rücklage  aus  Überschüssen  des  Sonderergebnisses 0,00

31 Verrechnung  eines  Fehlbetrags  beim  Sonderergebnis  rnit  der  Rücklage 0,00
aus  Uberschüssen  des  Sondergebnisses

32 Verrechnung  eines  Fehibetra  5 beim  ordentlichen  Ergebnis  mit  der 0,00
Rücklage  aus  Uberschüssen  es Sonderergebnlsses

33 Fehlbetregsvortrag  auf  das  ordentliche  Ergebnis  foigender 0,00
Haushalts;ahre

34 Verrechnung  eines  Fehlbetrags  beim  ordentlichen  Ergebnis  mit  dem 0,00
Basiskepltal

35 Verrechnung  eines  Fehlbetrags  beim Sonderergebnis  mit  dern 0,00
Basiskapltal

() 0 0

322.355 516.425 2.620.887

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
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Haushaltsplan  2023 der  Stadt  Weingarten

stadt  weingarten

Stadt  Weingarten

Z:
...

: :
T

:
.. Steuern und ähnliche

und
T

für öffentliche

und

Zinsen und ähnliche

haushaltswirksame

@
0

0
‘4

0
1

L
�À

-5
-W

N
“ .

_
3

aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche
zahlungswirksame  Erträge  aus  Vermögensveräußerung)

für  Sach« und

Zinsen und ähnliche

T (ohne Envestitonszuschüsse)

haushaltswirksame

Auszahlungen  aus  laufender  Venvaltungstätigkeit  (Summe  aus
Nummern  10 bis  15)

aus

Einzahlungen  aus  Investitonsbeiträgen  und  ähnlichen
ür

Einzahlu aus der V von

aus der V von

für keiten

Auszahlungen  für  den Erwerb  von  Grundstücken  und
Gebäuden

für Baumaßnahmen

für  den Erwerb  von  beweglichem

für den Erwerb von

für

Auszahlungen  für  den Erwerb  von  immateriellen
V

Einzahlun an aus der Aufnahme von Krediten und
wirtschaft lCh V

Auszahlungen  für  Tilgung  von  Krediten  und
wirtschafthch V

nachrichtlich:

37 den voraussichtlichen  Bestand  an liquiden  Eigenmitteln  zum

38 den vereassichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum

Einzahlungen  aus  laufender  Verwaltungstätigkeit  (Summe

für investitionen

für lnvestitionen

17

38.

24.1 40.1

2.212.857

1.275.266,51

2.987

148.073‚1

1.648.031

—1 6.459.437

-8.043.517‚

—273

—31.3

«43403

676.227.41

61.901

5.306.066.93

9.371

609.123.1

—91.201

3.535.849,

-571.267

—813.024.1

-1.104.246.12

—9.875‚1

—2.489.118.1

17.752.309

Gesamt �¿nanzhaushalt  einschließlich  Finanzplanung

36.204.

24.93 9.901

25871

1.506.871

2.091

152.463

»17

41.151.745

—32.357

—S.366.923

-66.739.

21

2.883.128

723

—1.204.57

—11

42.507

1 98491

2.81

1.597

3.125.792

156.

2.031.

72.086.901

—1 8.736.

—1 1 .821 .

—200.

—40.009.3 85

..

—76.647

271

9.041.300

4.125.955

1.62

3.061 .381

152.977

2.077

—19.111.1 —19.

40.967 —11.602.1

- -

-38.142.971 —36.727.1

—4.819.7

-1.148.

4.593.262 1.965.71
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stadt  weingarten _
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13

14

15

16

17
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Haushaltsplan  2023 der  Stadt  Weingarten

Teilergebnishaushalt  einschließlich  Finanzplanung
Teilhaushalt  1 Innere  Verwaltung

Stadt  Weingarten

Steuern  und  ähnliche 1

und  2 157.143

3.1?
T

für  öffentliche 11.297

146.573, 164.

und 504.71

Zinsen  und  ähnliche 3

Aktivierte 149.963,1 i

ordentliche 129.676‚73

—9.262.21 —9.455.993 -10.028.553 40.338.733

für Sach- und —1.959.539‚43 —2.41?.1i —2.274.373

-25.386‚37 —460.873 —551.835 —600.81

Zinsen  und  ähnliche —137.193,32 —

T —90.209‚7 . . „27

ordentiiche —i.106.804‚83 . 4.035.963

aus internen 3.783.393, 5.744.123

für interne -404.309‚1 —780.823

kalkuiatorische Kosten

1

158.027

-10.4i

—2.263.28i

—653.

5.866.421

—781
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Haushaltsplan 2023 der Stadt Weingarten

stadt  weinga _

Stadt  Weingarten

Teil �¿nanzhaushalt  einschließlich  Finanzplanung
Teilhaushalt  1 Innere  Verwaltung

1.081.361 1.094.449 1.104.637

Verwaltungstätigkeit

021
1 Summe  der  Einzahlungen  aus  laufender 915.645,99

Venvaitungstätigkeit
(ohne  außerordentliche  zahlungswirksame  Erträge
aus Vermögensveräußerung)

2 Summe  der  Auszahlungen  aus  iaufender —12.545.043‚01 43.383.108

340.000 5

43.755.946 —1 3.668.061 -1 3.859.274

Finanzverrnb'gen

Einzahlungen  aus  Envestitrenszuwendungen 72.601,59 0 560.000 1.000.000 100.000

5 Einzahiungen  aus  Envestitiensbeiträgen  und 0,00 0 0 0 0 0
ähniichen  Entgelten  für ‘
Envestitionstätrgkeit

6 Einzahiungen  aus  der  Veräußerung  von 557940910 575.467 0 9.041.300 941.535 538.717
Sachverrnögen :

7 Einzahlungen  aus  der  Veräußerung  von 9.371,39 440 0 920 920 920

Einzahlun en fürsonsti einvestitionstäti

Auszahiungen  für  den Erwerb  von  Grundstücken —67.215,1 5 —1 204.574 ; 0 -600.000 —600.000 —600.000
und  Gebäuden

11 Auszahiungen  für  Baumaßnahmen —115.330‚08 ——1 247.900? —2.713.000 4.695.000 4.475.000 —283.000

12 Auszahtungen  für  den Erwerb  von  beweglichern —464.224‚45 «251.380 : 0 —234.500 -248.000 —228.000
Sachverrnögen .

13 Auszahlungen  für  den Erwerb  von  Finanzvermögen 0,00 05 0 0 0

14 Auszahlungen  für 0,00 0 0 0
Envestitiensförderungsmaßnahmen

15 Auszahlungen  für  den Erwerb  von  immaterieiien 9.875,17 0 0 —44.636 0 0
Vermögensgegenständen
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Haushaltsplan  2023 der Stadt  Weingarten

Teilergebnishaushalt  einschließlich  Finanzplanung
11 Innere  Verwaltung

Stadt  Weingarten

Steuern und  ähnliche

und

T

für öffentliche

und

Zinsen und  ähnliche

k
D

O
D

'N
- I

O
\U

‘ I
J

ä
L

U
N

M

Aktivierte

...
...

x

C
D

ordentliche

für Sech- und

Zinsen und  ähnliche
T

ordentliche

aus internen

für interne

kalkulatorische Kosten

1.073,71

181

146.573,

504.71

372.

149.963,1 1

129.676,73

—9.262.21

—1.959.539‚43

—25.386.3

- l  37.1

-90.209.72

-1.106.804.83

3.783.393

—404.309.1

1

204

2.681

11

146.995

595

«460.873

—1 0.028.553

—2.41 7.11

—551.835

5.744.123

—780.823

‘!

157.143

3.11

“ll

164.

40.338.733

—2.274.373

—600.81

-27

-1.035.963

40.416.303

2.263.281

—653.

—27

-1.032.74

5.866.421

—78‘l
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Haushaltsplan  2023 der  Stadt  Weingarten

stadt  weingarten  _

Stadt  Weingarten

Teilfinanzhaushalt  einschließlich  Finanzplanung
11 Innere  Verwaltung

Summe  der  Einzahlungen  aus  laufender
Venvaltungstätigkeit
(ohne  außerordentliche  zahlungswirksame  Erträge
aus Vermögensveräußerung)

915.645.99 1.081.361 1.094.449 1.104.637

Summe  der  Auszahlungen  aus  laufender
Vemaltungstätigkeit

—i2.545.043‚01

Einzahlungen  aus  lnvestitionszuwendungen 72.601.59

43.755.946 43.668.061 43.859.274

Finanzverrnögen

5 Einzahlungen  aus  lnvestitiensbeiträgen  und 0.00 0.
ähnlichen  Ent elten  für
Investitionstätngkeit

6 Einzahlungen  aus  der  Veräußerung  von 557940910 575.467
Sachverrnögen

? Einzahlungen  aus  der  Veräußerung  von 9.371,39 440

() 560.000 1.000.000 100.000

0 0 0 0

0 9.041.300 941.535 538.717

0 920 920 920

Einzahlungen  für  sonstige  lnvestitionstätigkeit 0,00

Vermögensgegenständen

Auszahlungen  für  den Erwerb  ven  Grundstücken —6?.215‚1 5 4.204.574 0 «600.000 «600.000 —600.000
und  Gebäuden '

11 Auszahlungen für Baumaßnahmen 45 .330 ,08  —1 247.900 —2.713.000 4.695.000 4.475.000 —283.000

12 Auszahlungen  für  den Erwerb  von  beweglichern —464.224‚45 —251.380 0 —234.500 «248.000 —228.000
Sachvermögen

13 Auszahlungen  für  den Erwerb  von  Finanzverrnögen 0.00 0 0 0

14 Auszahlungen  für 0.00 0
lnvestitionsförderungsmaßnahmen

15 Auszahlungen  für  den Erwerb  von  immateriellen —9.875‚17 0 —44.636 0 0
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Haushaltsplan  2023 der  Stadt  Weingarten

stadt  W9lngaite”  Produktbeschreibun
* ' 1110 Steuerung  - HH 1 ]

Stadt  Weingarten

11 Innere  Verwaltung
1110 Steuerung — [THH 1]

Kurzbeschreibung Zugeordnete  Kostenstellen:

111000 Oberbürgenneister

Kostensteilenverantwortiicher: Clemens Moii

111010 Bürgermeister

Kostenstellenverantwortiicher:  Aiexander  Geiger

111020 Gemeinderat

Kostenstelienverantwortiicher: Nico Habnitt-Wöifle

111051 Biidungsbeirat
Kostensteiienverantwortlicher: Rainer Beck

Kostensteilen 111000‚111010‚111020

—Führung  und  Steuerung  der  Stadt  sowie  deren  Verwaltung

- Fassung  von  Beschiüssen  und  Zielvereinbarungen  durch  die  politischen  Entscheidungsträger

— Beziehungen  zu kommunalen  Verbänden

— Enterkommunale  Zusammenarbeit

- Vertretung  und  Repräsentation  der  Stadt  und  der  Verwaltung

— Bearbeitung  von  Gesetzen  (z. B. Gemeindeordnung  Baden—Württemberg)  und  aller  einschiägigen  Rechtsverschriften  sowie  der
Hauptsatzung  und  Geschäftsordnung  der  Stadt  Weingarten

— Bearbeitung  von  Regelungen  (2. B. Satzungen)  und  Bearbeitung  grundsätzlicher  Angeiegenheiten  der  Kommunalverfassung

—Aufwendungen  für  ehrenamtliche  und  sonstige  Tätigkeit  (z.B.  Sitzungsgeid)

—Verpfiegung  in Gemeinderatssitzungen,  sowie  sonstige  Verpfiegungen

—Unterhaltung  und  Beschaffung  der  Endgeräte  und  Zubehör  für  das  Ratsinformationssystern  ftir  Gemeinderäte

Kostensteiie  111051 Bildungsbeirat

Der Bildungsbeirat  wurde  als  Expertengrernium  der  im Bereich  Biidung  in  Weingarten  tätigen  Einrichtungen  und  Akteure  gegründet.

Tätigkeitsfeid:

— Regelmäßige  Sitzungen  des  Biidungsbeirats

— Beratung  von  Bildungsthemen

— Handlungsernpfehlungen  an Stadtverwaltung  und  Gemeinderat

Allgemeine  Ziele Kostenstellen  111000‚111010‚111020
— Steuerung  und  Koordinierung  der  Wahrnehmung  von  kommunalen  Mandaten  wie,  z. B. Bür ermeister/in‚
Bergeordnete  oder  dem Gemeinderat  sowie  die  Sicherstellung  der  effektiven  und  freien  Man atsausübung
aller  Gre‘mien
— Wahrnehmung  der  Interessen  der  Stadt
— Förderung  des  Wohls  der  Stadt  und  ihrer  Einwohner

Kostenstelle  111051 Bildungsbeirat
— Nachhaltige  Sicherung  des  Bildungsstandorts  Weingarten

- Gewährleistung  von  Bildun  sgerechtigkeit  und  Bildungschancen  für  alle,  Weiterentwicklung  des  Bildungsangebots
entsprechend  des  gesellscha  liCl'lEi'i  Bedarfs
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Haushaltsplan  2023 der  Stadt  Weingarten

stadt  weingarten Teilergebnishaushalt  einschließlich Finanzplanung
1110 Steuerung - [THH 1]

Stadt  Weingarten

Steuern und ähnliche

und Zuwend

T

für öffentliche

und

Zinsen und ähniiche

Aktivierte

ordentliche

—425.526‚01 —573.255 -584.713

für Sach— und —70.228‚ . —36.11 —36.1

Zinsen und ähnliche

Transferaufwendu —1

ordentliche «82.327,21

aus internen

für interne

kaikulatorische Kosten
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Teilergebnishaushalt 1110 Steuerung

Erläuterungen:

Nr. 18: ' HH 2022: u.a. Beratungskosten für die interkommunale Zusammenarbeit

Baubetriebshöfe (40.000  Euro)

HH 2023: Beratungskosten 10.000  Euro
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Haushaltsplan  2023 der  Stadt  Weingarten

tdt ‘ t ' ' ' ' '5 & wemgar Terl �Ànanzhaushalt  emschheßluch  Fmanzplanung
1110 Steuerung «- UHH 1]

Stadt  Weingarten

11.857,20

Verwaltu  ng  stätlgkeit

Einzahlungen  aus  Investitionszuwendungen

Summe  der  Einzahlungen  aus  laufender
Venualtungstätigkeit
(ohne  außerordentliche  zahlungswirksame  Erträge
aus Vermögensveräußerung)

2 Summe  der  Auszahlungen  aus  laufender —580.757,21 —654.229 —700.182 -691.987 -703.508

Flnanzvermögen

5 Einzahlungen  aus  Investitionsbeiträgen  und 0,00 0 0 0
ähnlichen  Entgelten  für
lnvestltionstätrgkelt

6 Einzahlungen  aus  der  Veräußerung  von 0,00 0 0 0
Sachvermögen

? Einzahlungen  aus  der  Veräußerung  von 0,00 0 0 0

Einzahlungen  für  sonstige  lnvestitlonstätigkeit

Auszahlungen  für  den Erwerb  von  Grundstücken
und  Gebäuden

11 Auszahlungen  für  Baumaßnahmen 0,00 0 3 0

12 Auszahlungen  für  den Erwerb  von  beweglichem 0,00 Dr 0
Sachvermögen

13 Auszahlungen  für  den Erwerb  von  Finanzvermögen 0,00 0 0

14 Auszahlungen  für 0,00 0 0 0
lnvestitionsförderungsmaßnahmen .

15 Auszahlungen  für  den Erwerb  von  immateriellen 0,00 0 0 0
Vermögensgegenständen
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Haushaltsplan  2023 der  Stadt  Weingarten

stadt  wein arten .92 . - Produktbeschreu_bung
% 1111 0rgamsatuon  und  Dokumentation  kommunaler  Wl||€�À$bl|dü �À9 -  [I'HH 1]

Stadt  Weingarten

11 innere  Verwaltung
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung —- [THH 1]

Kurzbeschreibung Zugeordnete  Kostenstelle:

111100 Organisation  und  Dokumentation  kommunaler  Willensbildung
Kostenstellenverantwortlicher:  Nico  Habnitt-Wölfle

— Vorbereitung,  Begleitung  und  Nachbereitung  der  Sitzungen  und  sonstiger  Gremienterrntne  einschließlich  der
Veröffentlichung  von  informationen  der  kommunalen  Gremien.
- Besetzung  von  Ausschüssen  und  sonstigen  kommunalen  Gremien  des  Gemeinderates.
— Einsatz,  Erweiterung  und  Pflege  des  Ratsinforrnattonssystems  für  Verwaltung  und  Gemeinderat.
- Zustellung  der  Beratungsunterlagen  an die  Gremiumsmitglieder  innerhalb  der  gesetzlichen  Frist.
- Sicherstellung  einer  kommunalrechtlichen  Beratung  während  der  Sitzung.
— Bearbeitung  und  Ausführung  von  Regelungen  (2. B. Satzungen)  und  grundsätzlichen  Angelegenheiten  der
Kommunalverfassung.
— Zusammenstellung,  Pflege  und  Herausgabe  des  Stadt—  und  Dienstrechts.
-Abwicklung  der  Zahlungen  an Fraktionen,  Gruppierungen,  Gremienmitglieder.

Allgemeine  Ziele Or anisatorische  und  fachliche  Unterstützung  des  Gemeinderats  sowie  aller  weiteren  Gremien  zur  kommunalen
Wi lensbildung  und  der  Verwaltungsleitung



30

Haushaltsplan  2023 der  Stadt  Weingarten
t dt 'n art n - - ‘ ‘ ' '”' we‘ 9 e Ten!ergebmshaushait  emschheßhch  Fmanzplanung

1111 Organisation  und  Dokumentation  kommunaler  Wiilensbildung  - [THH 1]

Stadt  Weingarten

1 Steuern und ähnliche

und2

3

4 T
5 für  öffentliche

6

7

8

9

und

Zinsen  und  ähnliche

Aktivierte

10 ordentiiche

—82.276,32

für Sach— und 48 .8083

Zinsen und ähniiche
T

ordentiiche

aus internen

für interne

kalkuiatorische Kosten



31

Haushaltsplan  2023 der  Stadt  Weingarten

stadt  weingarten  _

Stadt  Weingarten

’Teil �¿nanzhaushalt  einschließlich  Finanzplanung
1111 Organisation  und  Dokumentation  kommunaler  Willensbildung  - [THH 1]

Summe  der  Einzahlungen  aus  laufender
Verwaltungstätigkeit
(ohne  außerordentliche  zahlungswirksarne  Erträge
aus Vermögensveräußerung)

Summe  der  Auszahlungen  aus  laufender
Venwaltungstätigkeit

Einzahlungen  aus  investitionszuwendungen

0 410.724 412.760 414.835

Finanzvermögen

Einzahlungen  aus  !nvestitionsbeiträgen  und 0.00
ähnlichen  Entgelten  für
lnvestitionstätrgkeit

Einzahlungen  aus  der  Veräußerung  von 0,00
Sachvermögen

Einzahlungen  aus  der  Veräußerung  von 000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Einzahlungen  für  sonstige  lnvestitionstätigkeit

Auszahlungen  für  den Erwerb  von  Grundstücken
und  Gebäuden

11 Auszahlungen  für  Baumaßnahmen 0,00

12 Auszahlungen  für  den Erwerb  von  beweglichem 0,00
Sachverrnögen

13 Auszahlungen  für  den Erwerb  von  Finanzverrnögen 0,00

14 Auszahlungen  für 0,00
Investitionsförderungsrnaßnahmen

15 Auszahlungen  für  den Erwerb  von  immateriellen 000
Vermögensgegenständen

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0
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Haushaltsplan  2023 der  Stadt  Weingarten

stadt  weingarten  __
......

Stadt  Weingarten

Einzeldarstellung  der Investitionsmaßnahmen
1111 Organisation  und Dokumentation kommunaler  Willensbildung — [THH 1]

Investition  111100—001 Sachgebiet  1.3.3. —— Organisation  & Dokumentation

beweglichem  Sachvermögen

Erläuterungen:

Nr.9: Sanierung  Sitzungssaal  Amtshaus  (100.000 € Medientechnik,  6.800 € Akustikvorhang,  5.000 € Garderobe  Foyer)

Nr. investitionsh13iinahmeh  -. - GeSahtiang.  - Bisher Ermäthtüb9$  "Ergebnis "Ansatz  '"
Einzahlungs- und Auszahlungsarten z.Maßnahme �¿nanziert ' ; 0 er:. '- 021 ' -' ' 2022 '.

—nachrichtl._—_  . .  „traguragen -. __-..- -_
.. _ _. . .  . _. . . -- ausVorvorj.

9 Auszahlungen  für  den Erwerb  von 415.300 0,00 0 0,00

l-Ä'n's'a'tz  ' f ' ’ ' (Plata  ' _-;Ä
--202_4 _ 1

_=Piäh'2025 f-_ Plan  2026-

D
C

)
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Haushaltsplan  2023 der  Stadt  Weingarten

stadt  weingarten  _ Produktbeschrelbung
1112 Steuerungsunterstützung  und  Controlling  - [THH 1]

Stadt  Weingarten

11 lnnere  Verwaltung —

1112 Steuerungsunterstiitzung und Controlling — [THH 1]

Kurzbeschreibung Zugeordnete  Kostenstelle:

111200 Steuerungsunterstützung  und  Controlling

Kostensteilenverantwortliche: Britta Fischer

111210 Beteiligungsrnanagement

Kostenstelienverantwortlicher: Rainer Bierenstiel

111200 Steuerungsunterstützung  und  Controlling

Ziel-,  Leistungs-  und  Budgetvereinbarungen

— Haushalts—.  Finanz—  und  lnvestitionspianung  nach  Geml—lVO

— Ziel—,  Leistungs—  und  Budgetvereinbarung

— Aufstellung  Haushaltsplan

- Haushaltssicherungskonzept

Vollzug  des  Ziel-,  Leistungs-  und  Budgetplans  (Controlling)

— Zentrales  Berichtswesen  und  Controlling

— Rechenschaftsbericht  zum Jahresabschluss

— Bewirtschaftung  des  Geld— und  Kapitalvermögens

111210 Beteiligungsrnanagernent

(einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u, ä.)

— Wahrnehmung  der  Gesellschafterrechte.

— Abstimmung  der  Wirtschaftspläne  und  sonstigen  Daten  der  Beteiligungen  mit  der  Haushalts—  und  mittelfristigen  Finanzplanung  der
Kommune.

— Regelmäßige  Dokumentation  der  Beteiligungen  u. a. durch  Beteiligungsberichte.

— Vorbereitung  und  Begleitung  der  Umsetzung  von  Organ—,  bzw.  Gemeinderatsbeschlüssen.

— Kooperation,  Förderung  und  �¿nanzielle  Unterstützung  der  Wein arten.lN  Stadtmarketing  GmbH,  welche  zum Zwecke  der
lmageförderung  und  für  Dienstleistungen  von  allgemeinem  wirtsc  aftlichem  Interesse

gegründet wurde.

Allgemeine  Ziele - Schaffung  von  Planbarkeit
- Sicherstellung  einer  geordneten  Finanzwirtschaft
„  Zeitnahe  Bereitstellung  aller  erforderlichen  Entscheidungsgrundlagen  für  die  Steuerung
- Sicherstellung  der  Zielerreichung  und  Überwachung  der  Umsetzung  von  Vorgaben  der  Steuerung

— Langfristige  Liquiditätssicherung
— Optimierung  der  Betriebs—— und  Rechtsform  der  Beteiligungen
—— lnteressenabstimrnung  von  Kommune  und  Beteiligungen
* Verbesserung  der  Leistungsfähigkeit  und  Ertragskraft  der  Beteiligungen
- Sicherstellung  der  Einhaltung  der  vereinbarten  Ziele
- Bereitstellung  optimaler  informationen  fiir  die  Entscheidungsträger
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Haushaltsplan  2023 der  Stadt  Weingarten

stadt  weingwrten_ Teilergebnishaushalt  einschließlich  Finanzplanung
1112 Steuerungsunterstützung  und  Controlling  —- [I'HH 1]

Stadt  Weingarten
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